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Nr. 44. Bekanntmachung,
Verleihung von Hofrang an die Obervermessungsinspektoren

betreffend;
vom 28. April 1896.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst zu genehmigen geruht, daß den Vor—
ständen des Domänenvermessungs-Büreaus und des Zentralbüreaus für Steuerver—
messung, welche den Diensttitel „Obervermessungsinspektor“ zu führen haben, der Hofrang
in der 18. Abstufung der IV. Klasse der Hofrangordnung verliehen werde.

Dresden, am 28. April 1896.

Finanz-Ministerium.
Für den Minister:

Dr. Diller.
Winkler.
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